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Bernhard Rinke, Osnabrück 

Parlamentsbeteiligung unter Druck:  
Die Auslandseinsätze der Bundeswehr 

In den vergangenen Dekaden hat sich die Bundeswehr schrittweise zu einer 
»Armee im Einsatz« entwickelt.1 Doch ist die Bundeswehr nicht nur Ar-
mee im Einsatz, sie ist auch Parlamentsarmee. Zwar liegt das »Initiativ-
recht« für Auslandseinsätze der Bundeswehr »allein bei der Bundesregie-
rung«.2 Mit dem sog. Streitkräfteurteil vom 12. Juli 1994, mit der die 
mehrjährige Debatte über die rechtliche Zulässigkeit von Bundeswehreins-
ätzen außerhalb des NATO-Gebietes (»Out of Area«) ihr juristisches Ende 
fand, entschied das Bundesverfassungsgericht allerdings, dass Auslandsein-
sätze der vorherigen konstitutiven Zustimmung des Deutschen Bundesta-
ges (»konstitutiver Parlamentsvorbehalt«) bedürfen.3  

Was wiederum im Einzelnen unter solchen Einsätzen zu verstehen ist, 
klärt seit dem 18. März 2005 das »Gesetz über die parlamentarische 
Beteiligung bei der Entscheidung über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte 
im Ausland«4 (das sog. Parlamentsbeteiligungsgesetz, ParlBG) in § 2 Abs. 
1 wie folgt:  

»Ein Einsatz bewaffneter Streitkräfte liegt vor, wenn Soldatinnen 
oder Soldaten der Bundeswehr in bewaffnete Unternehmungen ein-
bezogen sind oder eine Einbeziehung in eine bewaffnete Unterneh-
mung zu erwarten ist.« 

Zudem legt das ParlBG fest, dass die Bundesregierung »den Antrag auf 
Zustimmung zum Einsatz der Streitkräfte rechtzeitig vor Beginn des Ein-
satzes« dem Bundestag übersenden müsse (§ 3 Abs. 1), woraufhin dieser 
»dem Antrag zustimmen oder ihn ablehnen« könne (§ 3 Abs. 3). Einsätze 
bei Gefahr im Verzug, die keinen Aufschub dulden, und Einsätze zur 
Rettung von Menschen aus besonderen Gefahrenlagen bedürfen indes 
keiner vorherigen Zustimmung des Bundestages. In beiden Fällen ist die 
Entscheidung des Parlaments unverzüglich nachzuholen; lehnt dieses den 
Einsatz ab, ist er zu beenden (§ 5). 

Bei Entscheidungen über den Einsatz von Soldaten bzw. zur Kontrolle 
der Regierung bei solchen Einsätzen verfügt der Bundestag somit über 
vergleichsweise umfassende Rechte und Einflussmöglichkeiten.5 Freilich ist 
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mit dem Hinweis auf das formal verbriefte Zustimmungsrecht des Bundes-
tages hinsichtlich von Auslandseinsätzen der Bundeswehr noch nichts über 
die realpolitische Substanz dieses Rechts gesagt. Tatsächlich zeigen die 
Einsatzentscheidungen bis in die Gegenwart hinein, dass die multilaterale 
Einbindung Deutschlands – namentlich seine Mitgliedschaft in NATO und 
EU – den faktischen Entscheidungsspielraum des Bundestages weithin 
ausgehöhlt hat. Zudem wird zunehmend die Ansicht vertreten, dass das 
Parlamentsbeteiligungsgesetz in seiner derzeitigen Form nicht mehr zeit-
gemäß sei und einer Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen bedür-
fe. Dieser Doppelbefund wird nachfolgend auf knappem Raum dargelegt 
und diskutiert. 

Wohl kaum ein Gegenstand der internationalen Politik ist derart kont-
rovers wie die völkerrechtliche Legalität und/oder politisch-moralische 
Legitimität militärischer und insbesondere sog. »humanitärer Interventio-
nen«.6 Angesichts der deutschen Geschichte und der daraus resultierenden 
außen- und sicherheitspolitischen Kultur der Zurückhaltung im Sinne des 
Verzichts auf traditionelle Machtpolitik gilt dies zumal für Interventionen 
unter deutscher Beteiligung.7 Bei jeder Entscheidung über Auslandseinsätze 
geht es mithin immer ganz grundsätzlich um die Frage, wann, d.h. aus 
welchen Gründen und unter welchen Bedingungen, deutsche Streitkräfte in 
internationale Friedens- und Krisenmanagementoperationen entsandt 
werden sollen. Die verbreitete Antwort lautet, dass eine völkerrechtliche 
Grundlage vorhanden und die politische bzw. moralische Notwendigkeit 
gegeben sein müsse. 

Konkrete Kriterien für die Mandatierung von Auslandseinsätzen lassen 
sich aus solch grundsätzlichen Erwägungen jedoch nicht ableiten. Denn 
Legalität und Legitimität von Interventionen können im Einzelfall sehr 
strittig sein. Hier ist nicht der Ort, jeden Bundeswehreinsatz einzeln im 
Hinblick auf seine Legalität und Legitimität hin zu untersuchen. Vielmehr 
wird nachfolgend gezeigt, dass das Argument der Bündnissolidarität ande-
re Faktoren dominiert bzw. wenigstens von zentraler Bedeutung ist.  

Sicher, die an Deutschland seitens seiner Partner gerichtete Erwartung, 
die Bundesrepublik müsse angesichts neuartiger sicherheitspolitischer 
Herausforderungen international auch und gerade militärisch mehr Ver-
antwortung übernehmen, ist keineswegs neuen Datums. Beginnend mit 
dem Golfkrieg 1990/91 hat sie jede Auseinandersetzung über einen militä-
rischen Beitrag Deutschlands zum internationalen Krisenmanagement 
begleitet. 8  Inzwischen jedoch will bzw. kann sich die Bundesrepublik, 
genauer der Deutsche Bundestag, diesem Erwartungsdruck offenkundig 
nicht bzw. kaum mehr entziehen – wie noch mittels ›Scheckbuchdiploma-
tie‹ während des Golfkrieges. Die deutsche Beteiligung am NATO-
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geführten Luftkrieg gegen Serbien (der sog. Kosovo-Krieg, 1999), das 
Engagement in Afghanistan (seit 2001 im Rahmen der NATO-geführten 
ISAF) sowie in den militärischen EU-Operationen in der Demokratischen 
Republik Kongo (EUFOR RD Congo, 2006) und jüngst in Mali (EUTM 
Mali, seit 2013) sowie der Zentralafrikanischen Republik (seit April 2014) 
belegen diese These recht eindeutig. 

Anlässlich des Kosovo-Krieges geriet die Orientierung an einer koope-
rativen und multilateral angelegten Außenpolitik (»Nie wieder Allein« und 
»Nie wieder ein deutscher Sonderweg«) in einen Widerspruch zur deut-
schen Friedensorientierung (»Nie wieder Krieg«). Da kein Mandat des 
UN-Sicherheitsrates vorlag, war die Vorgehensweise der NATO in völker-
rechtlicher Hinsicht zudem, gelinde gesagt, nicht unumstritten. Dass sich 
die gerade gewählte rot-grüne Bundesregierung dennoch für die Beteili-
gung am Luftkrieg entschied, ist mit ihrem Wunsch nach außenpolitischer 
Verlässlichkeit im Sinne des Multilateralismus zu erklären. Zwar wurde 
die von Bundeskanzler Gerhard Schröder so betitelte »Enttabuisierung des 
Militärischen« gegenüber der Öffentlichkeit sowie den in der SPD und 
mehr noch bei Bündnis 90/Die Grünen lange Zeit dominanten pazifistisch 
orientierten Parteiflügeln in erster Linie mit dem (Totschlag-)Argument 
moralischer Unumgänglichkeit begründet.9 Ausschlaggebend war jedoch 
der Faktor der Bündnissolidarität, wie auch Gerhard Schröder zugestand: 

»Wir stehen in der Verantwortung gegenüber unseren Bündnispart-
nern innerhalb der NATO. Wir haben in schwierigen Zeiten von un-
seren Partnern Solidarität erfahren, und wir sind verpflichtet, in an-
deren Zeiten Solidarität zu gewähren. Diesen Forderungen, diesen 
Erwägungen müssen wir nachkommen. [...] Einen deutschen Son-
derweg, ein Ausbrechen aus der Solidarität innerhalb der Allianz 
wird es mit dieser Bundesregierung nicht geben.«10 

Tatsächlich entschied sich der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit 
für die Teilnahme am Luftkrieg der NATO. Bei einem anderen Ergebnis 
wäre das rot-grüne Regierungsprojekt beendet gewesen, bevor es richtig 
begann. 

Noch deutlicher wurde das Spannungsverhältnis von Bündnissolidarität 
und Handlungs- bzw. Entscheidungsfreiheit der Abgeordneten mit der 
Diskussion über die Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 
bzw. über den von Anfang an unter dem Vorzeichen der »uneingeschränk-
ten Solidarität« Deutschlands mit den USA geführten Afghanistan-Einsatz. 
Bereits wenige Stunden nach den Anschlägen erklärte Bundeskanzler 
Gerhard Schröder:  
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»Das deutsche Volk steht in dieser Stunde [...] fest an der Seite der 
Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe dem amerikanischen Prä-
sidenten George W. Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutsch-
lands zugesichert.«11 

Einige Tage später kündigte die Bundesregierung an, als Ausdruck ihrer 
Solidarität mit den USA gegebenenfalls auch geeignete militärische Fähig-
keiten zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus bereitstellen zu 
wollen. Im Vorfeld der notwendigen Bundestagsabstimmung zeichnete sich 
allerdings ab, dass die Bundesregierung keine eigene Mehrheit für ihre 
Pläne finden würde. Schröder entschloss sich daraufhin, die Abstimmung 
über die Entsendung deutscher Soldaten nach Afghanistan mit einer Ver-
trauensabstimmung gemäß Art. 68 GG zu verbinden. Der Handlungsspiel-
raum der Parlamentarier wurde damit insofern eingeschränkt, als die 
Regierungsfraktionen der SPD und der Bündnisgrünen nun vor der Wahl 
standen, entweder das rot-grüne Regierungsprojekt zu beenden oder sich 
Schröders Kurs der uneingeschränkten Solidarität mit den USA anzu-
schließen.12 In der Konsequenz stimmten schließlich 336 Abgeordnete – 
zwei mehr als notwendig – für die Mandatierung des Einsatzes in Afgha-
nistan. 

Mit der Erwartung eines verstärkten militärischen Engagements sieht 
sich Deutschland jedoch nicht nur im Rahmen der NATO, genauer seitens 
der USA, sondern auch vonseiten seiner europäischen Partner im Rahmen 
der EU konfrontiert. Zum Beleg sei zunächst die Entscheidung zur Beteili-
gung an der militärischen Mission EUFOR RD Congo im Jahre 2006 
herangezogen. Auf den Weg gebracht wurde diese Mission im Verlaufe 
eines interexekutiven Entscheidungsprozesses, bei dem der Bundestag 
marginalisiert wurde.13 Bereits 2005 war die EU von den VN angefragt 
worden, »ob sie für die Absicherung der Wahlen in der Demokratischen 
Republik Kongo Truppen bereitstellen könnte«.14 Namentlich Großbri-
tannien (unter Hinweis auf sein Engagement in Afghanistan und im Irak) 
sowie Frankreich (das 2003 die Operation Artemis im Kongo weitestge-
hend alleine durchgeführt hatte) waren jedoch nicht bereit, sich militärisch 
zu beteiligen (im Falle Großbritanniens) bzw. die Führung eines solchen 
Einsatzes zu übernehmen (im Falle Frankreichs). Und dies, obwohl nach 
vorherrschender Meinung die Glaubwürdigkeit der EU auf die Spiel stand 
– wollte sich diese nicht abermals, wie angesichts der Balkankriege in den 
1990er Jahren, der Handlungsunfähigkeit bezichtigen lassen. 

Innerhalb der EU kam Deutschland damit eine Schlüsselposition zu. 
Vor allem Paris drängte die Bundesregierung, die Führung einer Mili-
täroperation im Kongo zu übernehmen. Diese wiederum fand sich damit in 
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einem Dilemma wieder: Dem Bekenntnis, »auch militärisch größere Ver-
antwortung in der internationalen Politik zu übernehmen«,15 sollten Taten 
folgen. Einen Rückzieher hätte Berlin nur noch um den Preis des Verlusts 
seiner europa- bzw. außen- und sicherheitspolitischen Glaubwürdigkeit bei 
gleichzeitiger Beschädigung der europäischen Handlungsfähigkeit machen 
können. In der deutschen Debatte gewannen diese Befürchtungen offen-
kundig die Oberhand: Jedenfalls stimmte der Bundestag dem Einsatz in der 
Demokratischen Republik Kongo schließlich zu, obwohl dieser im Parla-
ment zunächst »auf breite Ablehnung«16 gestoßen war und »ohne [...] 
Einfluss auf sein Zustandekommen gehabt zu haben«.17  

Multilateraler Handlungsdruck ist schließlich auch der entscheidende 
Faktor bei den jüngsten Entscheidungen über die Ausweitung von Afrika-
Einsätzen der Bundeswehr im Rahmen der EU. 

Bei einer Obergrenze von 250 Soldaten mandatierte der Bundestag am 
20. Februar 2014 die Aufstockung des deutschen Kontingents im Rahmen 
der European Union Training Mission in Mali (EUTM Mali). Darüber 
hinaus beschloss der Bundestag die Entsendung deutscher Soldaten zur 
Unterstützung der United Nations Multidimensional Integrated Stabiliza-
tion Mission in Mali (MINUSMA). 

Als ›scheiternder Staat‹ befindet sich Mali in einer krisenhaften Ent-
wicklung. Nach einem Militärputsch im April 2012 und dem sich an-
schließenden Verlust staatlicher Gewaltausübung im Norden wurde das 
Land faktisch zweigeteilt. Islamistische Rebellengruppen hatten im Norden 
des westafrikanischen Binnenstaates bereits einen eigenen, international 
nicht anerkannten Staat ausgerufen. Am 11. Januar intervenierte Frank-
reich auf Ersuchen der Regierung Malis, um den Vormarsch der Islamisten 
in Richtung Süden zu stoppen. Am 18. Februar 2013 beschloss die Euro-
päische Union nach einer Anfrage Malis und auf Grundlage von Mandaten 
des UN-Sicherheitsrats die Aufstellung einer europäischen Trainingsmissi-
on: EUTM Mali verfolgt das Ziel, das malische Militär zu befähigen, die 
Stabilisierung des Landes in eigener Verantwortung wieder voranzubrin-
gen. Die Bundeswehr hat dabei die Aufgabe der Pionierausbildung über-
nommen und stellt zudem die sanitätsdienstliche Versorgung von EUTM 
Mali. Zur Unterstützung von MINUSMA stellt die Bundeswehr Lufttrans-
port- und Betankungskapazitäten zur Verfügung. 

Zudem beschloss der Bundestag am 10. April 2014, dass bis zu 80 Sol-
datinnen und Soldaten vor allem mit Verwundetentransport die Mission 
European Union Force République Centrafricaine (EUFOR RCA) in der 
Zentralafrikanischen Republik unterstützen werden. Diese ehemalige 
französische Kolonie wird seit gut einem Jahr von blutig ausgetragenen 
Konflikten zwischen christlichen und muslimischen Bevölkerungsgruppen 
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erschüttert. Ziel der am 10. Februar 2014 beschlossenen EU-Mission ist es 
vor diesem Hintergrund, die Not und Bedrohung der Bevölkerung zu 
lindern, Zeit für politische Lösungen des Konflikts zu gewinnen und auf 
diesem Wege die Rückkehr der Zentralafrikanischen Republik zu ihrer 
verfassungsgemäßen Ordnung zu ermöglichen. 

Die Aufstockung des deutschen Kontingents im Rahmen von EUTM 
Mali und die Beteiligung an EUFOR RCA ist nun jedoch nicht nur mit 
dem erklärten Interesse Deutschlands bzw. der Europäischen Union an 
stabiler Staatlichkeit in West- und Zentralafrika zu erklären, sondern 
erkennbar auch mit multilateralem Handlungsdruck. Zumindest fällt auf, 
dass von namhafter Seite zeitgleich ein verstärktes sicherheitspolitisches 
Engagement Deutschlands angemahnt wurde. 

Anlässlich der Eröffnung der 50. Münchener Sicherheitskonferenz hielt 
Bundespräsident Joachim Gauck am 31. Januar 2014 eine viel beachtete 
Grundsatzrede zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Auf Widerhall 
stieß insbesondere seine Forderung, dass sich die Bundesrepublik bei der 
Bearbeitung internationaler Konflikte nicht zuletzt militärisch »als guter 
Partner früher, entschiedener und substantieller einbringen« solle. Und er 
fügte hinzu: »Die Bundesrepublik muss [...] bereit sein, mehr zu tun für 
jene Sicherheit, die ihr von anderen seit Jahrzehnten gewährt wurde.«18 

Wenige Tage zuvor hatte schon Bundesverteidigungsministerin Ursula 
von der Leyen plädiert: »Ich finde es wichtig, dass Deutschland innerhalb 
unserer Bündnisse – das heißt innerhalb des europäischen Bündnisses und 
innerhalb der NATO – mehr Verantwortung übernimmt«.19 

Offenkundig reagierte sie damit vor allem auf das französische Drängen 
nach einem stärkeren deutschen Engagement in Mali und beim Krisenma-
nagement in der Zentralafrikanischen Republik. Bundeskanzlerin Angela 
Merkel hatte jedoch frühzeitig erkennen lassen, dass Deutschland sich 
nicht mit Bodentruppen an einem Einsatz in der Zentralafrikanischen 
Republik beteiligen würde. Der Preis für diese Weigerung war die Auswei-
tung des Engagements in Mali, das somit den Charakter eines »Aus-
tauschhandels zwischen Berlin und Paris« gewann.20 

Ob bei einer Entsendung von 250 Soldaten nach Mali bzw. 80 Soldaten 
in die Zentralafrikanische Republik, bei denen es sich zudem ausschließ-
lich um Ausbildungs- und Sanitätssoldaten handelt, tatsächlich von gestie-
gener Verantwortung Deutschlands die Rede sein kann, steht auf einem 
anderen Blatt. Offenkundig wird das deutsche Engagement hier mehr vom 
Blick auf eine mehrheitlich interventionsmüde Bevölkerung bestimmt als 
von der Frage, wie diese Konflikte angemessen bearbeitet werden können. 

Fassen wir zusammen: Obwohl der Deutsche Bundestag über ver-
gleichsweise starke Befugnisse bei Entscheidungen über den Einsatz von 
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Soldaten als Mittel der Politik verfügt, dominiert die Bundesregierung 
mittels ihres Initiativrechtes das realpolitische Geschehen. Zugleich wird 
die Mandatierungspraxis in entscheidendem Maße vom Wunsch und 
»Willen zu bündnissolidarischem Handeln« bestimmt. 21  Die deutsche 
Politik befindet sich damit »in einer ›Multilateralismusfalle‹«, derzufolge 
die »multilaterale sicherheitspolitische Kooperation [...] die außenpoliti-
schen Handlungsspielräume Deutschlands« stark einschränkt.22 Mit an-
deren Worten: »Die bundesdeutsche Außen- und Sicherheitspolitik ist [...] 
Opfer ihrer eigenen, dem Multilateralismus verpflichteten Staatsräson, die 
das Bundesverfassungsgericht 1994 mit seinem Urteil zu deutschen Aus-
landseinsätzen bekräftigt hat.«23 

Die Reaktion auf die Fälle, in denen Deutschland den Weg eines »Op-
ting-Out« wählte, bestätigt diese These nachdrücklich: Bekanntlich betei-
ligte sich Deutschland nicht am völkerrechtswidrigen Irak-Krieg des Jahres 
2003. Zudem enthielt es sich bei der Abstimmung über die Libyen-
Intervention des Jahres 2011 im UN-Sicherheitsrat der Stimme, was sym-
bolisch jedoch einem ›Nein‹ gleichkam. Doch sowohl der vermeintliche 
deutsche Sonderweg beim Irak-Krieg als auch Deutschlands Isolierung in 
der NATO bei der als »responsibility to protect«-Aktion deklarierten, 
militärischen Durchsetzung der Flugverbotszone in Libyen waren Ziel 
massiver Kritik, die in letzterem Fall Zweifel an der sicherheitspolitischen 
Zuverlässigkeit des Landes nährte. »Deutschland« – so das verbreitete 
Urteil – »habe sich zum ›unsicheren Kantonisten‹ entwickelt«24. Allerdings 
handelte es sich in beiden Fällen letztlich weniger um eine grundlegende 
Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik als vielmehr 
um ein situationsbedingtes Opponieren gegen militärische Interventionen.  

Dabei verbanden sich die Kritik am völkerrechtswidrigen Kurs der 
Amerikaner einerseits (im Irak-Krieg) bzw. das Beharren auf einer Politik 
der außenpolitischen Zurückhaltung im Verbund mit zusätzlichen Zwei-
feln an Ausmaß, Ziel und Erfolg der Intervention andererseits (im Fall der 
Libyen-Intervention) mit dem innenpolitischen Interesse der Wiederwahl 
bzw. des Machterhalts. 

Derweil haben sich CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vom 
27. November 2013 auf die Einsetzung einer Kommission verständigt, 
»die binnen Jahresfrist« prüfen soll, »wie auf dem Weg fortschreitender 
Bündnisintegration und trotz Auffächerung von Aufgaben die Parlaments-
rechte gesichert werden können«.25 Ein entsprechender Antrag zur »Ein-
setzung einer ›Kommission zur Überprüfung und Sicherung der Parla-
mentsrechte bei der Mandatierung von Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr‹« wurde von den Regierungsfraktionen am 11. März 2014 in den 
Deutschen Bundestag eingebracht. 
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Das Parlamentsbeteiligungsgesetz steht also auf dem Prüfstand. Doch 
warum eigentlich? Fakt ist, dass sich seit einiger Zeit Stimmen häufen, das 
ParlBG in seiner Substanz aufzuweichen. Bereits am 19. Mai 2012 bekann-
te sich etwa der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière in 
einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit ausschließlich zum 
»Rückholrecht« bzw. zu einem »Vetorecht« des Bundestages.26 In einem 
Konzeptpapier aus dem Herbst des gleichen Jahres plädierten zudem 
Andreas Schockenhoff, seit 2005 Stellvertretender Vorsitzender der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Bereiche Außen-, Verteidigungs- und 
Europapolitik, sowie Roderich Kiesewetter, Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung, 
für einen parlamentarischen Vorratsbeschluss, um auf dieser Basis der 
Exekutive das »Einsatzrecht« und der Legislative das »Rückholrecht« 
zuzuweisen.27  

Schließlich wird auch in einer jüngeren Studie der Stiftung Wissenschaft 
und Politik (SWP) für eine begrenzte Reform des Parlamentsbeteiligungs-
gesetzes geworben. Demnach soll die Zustimmungspflicht des Bundestages 
zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr zwei Ausnahmen umfassen: Die 
bisherige Praxis deutscher Mitwirkung an den Hauptquartieren der inte-
grierten Kommandostruktur der NATO sollte beibehalten und der Ent-
wicklung zu mehr Flexibilität angepasst werden. Ferner sollte die Teil-
nahme an der bündnisgemeinsamen Aufklärungs- und Führungsfähigkeit 
sichergestellt werden.28 

Hinter den genannten Initiativen zur Aufweichung des ParlBG steht al-
so im Kern das Argument, dass dieses Gesetz zumindest in der Wahrneh-
mung der Bündnispartner – Stichwort Multilateralismusfalle – »eine effek-
tive militärpolitische Integration in EU und NATO« erschwert, »weil es 
Unsicherheit über die verlässliche Bereitstellung gemeinsam genutzter oder 
arbeitsteilig organisierter Fähigkeiten schafft«.29 Zugleich wird angesichts 
veränderter sicherheitspolitischer Rahmenbedingungen, insbesondere 
angesichts des Aufstiegs neuer Mächte und neuartiger globaler Herausfor-
derungen, Bedrohungen und Risiken, gerade im Hinblick auf die EU eine 
entsprechende Vertiefung der außen- und sicherheitspolitischen Integration 
für dringend geboten gehalten. Jedenfalls wird die Auffassung vertreten, 
dass die EU für ihre Selbstbehauptung in der globalisierten Welt »eine 
eigenständige starke, glaubwürdige Sicherheits- und Verteidigungspolitik« 
brauche:  

»Angesichts enger finanzieller Spielräume in allen europäischen Staa-
ten kann die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Europas nur 
durch den Willen zu mehr europäischer Gemeinsamkeit und durch 



Parlamentsbeteiligung unter Druck: Die Auslandseinsätze der Bundeswehr 

 183

engere Zusammenarbeit gewährleistet werden. Kein EU-Staat ist 
noch in der Lage, das gesamte militärische und zivile Fähig-
keitsspektrum allein vorzuhalten.«30  

Gegen eine Aufweichung bzw. Schwächung der Parlamentsbeteiligung 
bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr sprechen indes gewichtige Grün-
de.31 

Tatsächlich hat der Bundestag bislang noch in jedem Fall, bei dem die 
Bundesregierung einen Antrag auf Erteilung eines Mandats für einen 
Auslandseinsatz deutscher Soldaten bzw. auf Verlängerung eines bereits 
laufenden Einsatzes gestellt hat, seine Zustimmung erteilt. Auslandseinsät-
ze der Bundeswehr hat das ParlBG in seiner derzeitigen Fassung bislang 
nicht verhindert. Das ParlBG stellt also mitnichten einen Ballast für eine 
effektive Sicherheitspolitik dar. Und auch wenn die multilaterale Einbin-
dung Deutschlands den realpolitischen Entscheidungsspielraum des Bun-
destages bei der Mandatierung von Auslandseinsätzen zweifellos ausge-
höhlt hat, kann nur der parlamentarische Rückhalt einen Einsatz der 
Bundeswehr ausreichend legitimieren und damit auch die Chance für 
Unterstützung in der Bevölkerung eröffnen. Darüber hinaus reduziert 
Transparenz die Gefahr allzu leichtfertiger Einsätze. Und schließlich würde 
eine Vorabzustimmung des Parlaments zu Einsätzen integrierter Verbände, 
Stäbe und Hauptquartiere das höchstrichterlich garantierte Recht des 
Bundestages, über den militärischen Einsatz der Bundeswehr zu entschei-
den, in unakzeptabler Weise einschränken.  

Dieses Recht steht über Effektivitätsüberlegungen. In gemeinsamen 
Strukturen muss daher, solange Staaten souverän entscheiden, ein gewisses 
Maß an redundanten Kapazitäten vorgehalten werden, das dieses Souve-
ränitätsrecht der Staaten abbildet. Andernfalls ließe sich unbedingte Ver-
lässlichkeit nur erzielen, wenn die Entscheidungsbefugnisse auf internatio-
nale Institutionen oder zwischenstaatliche exekutive Gremien übergingen. 
Ein solcher Schritt wäre mit dem Konzept eines Parlamentsheeres wie der 
Bundeswehr allerdings nicht mehr vereinbar. Ergänzend zu den national-
staatlichen Verfahren müssten zuerst demokratisch legitimierte, überstaat-
liche parlamentarische Strukturen entstanden sein, die über die Entsen-
dung von Soldaten in Friedensmissionen bzw. Krisengebiete entscheiden 
könnten. Weder das Europäische Parlament und noch weniger die Parla-
mentarische Versammlung der NATO entsprechen derzeit diesen Anforde-
rungen. An diesem Befund dürfte sich auf absehbare Zeit nichts grundle-
gend ändern. 

Davon einmal ganz abgesehen sind die These, dass Deutschland auch 
und gerade international mehr militärische Verantwortung übernehmen 
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müsse, und die in diesem Kontext laut gewordene Forderung nach einer 
Aufweichung des ParlBG Indizien einer bedenklichen Fokussierung auf das 
Instrument Militär bei der internationalen Friedenssicherung und Kon-
fliktbearbeitung. Sicher, »›Militärische Macht‹ bleibt ein Strukturprinzip 
internationaler Beziehungen«.32 Ebenso richtig ist jedoch auch, dass Kon-
flikte auf militärischem Wege nicht gelöst werden können. 

Die zentrale Frage sollte aus dieser Perspektive denn auch nicht lauten, 
wann, d.h. aus welchen Gründen und unter welchen Bedingungen, deut-
sche Streitkräfte zur Teilnahme an internationalen Friedens- und Krisen-
managementoperationen entsandt werden sollen. Die eigentliche Frage 
lautet, wie ursachenorientierte Konfliktbearbeitung und zivile Krisenprä-
vention effektiv realisiert werden können. 
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